
Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen ersten 
Überblick über die Ihnen angebotene Versicherung geben. Diese 
Informationen sind jedoch nicht abschließend. Der vollständige Ver-
tragsinhalt ergibt sich aus der Vertragserklärung, dem Versicherungs-
schein und den beigefügten Versicherungsbedingungen. Bitte lesen Sie 
daher die gesamten Vertragsbestimmungen sorgfältig.

1.	 Welche Art der Versicherung bieten wir Ihnen an?
	 Wir bieten Ihnen eine Jagdhaftpflichtversicherung an. Grundlage sind die 

beigefügten Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtver-
sicherung (AHB) sowie alle weiteren in der Vertragserklärung genannten 
Besonderen Bedingungen und Vereinbarungen.

2.	 Welche Risiken sind versichert, welche sind nicht versichert? 
	 Als Jäger müssen Sie nach dem Bundesjagdgesetz eine Haftpflichtversi-

cherung abschließen, wenn Sie nach bestandener Jägerprüfung einen 
Jagdschein erwerben und der Jagd nachgehen wollen. Dies schließt auch 
ausländische Jäger ein, soweit sie nach deutschem Recht und deutscher Ge-
richtsbarkeit in Anspruch genommen werden können. Versichert sind durch 
eine Jagdhaftpflichtversicherung dann die Schäden an fremden Personen 
oder Sachen, die im Rahmen Ihrer erlaubten Betätigung bei der Jagd ent-
stehen. In diesem Zusammenhang regulieren wir nicht nur den Schaden, 
sondern prüfen auch, ob und in welcher Höhe eine Verpflichtung zum Scha-
densersatz besteht, wehren unbegründete Schadensersatzansprüche ab und 
bieten damit auch Rechtsschutz bei unberechtigten Haftungsansprüchen.

	 Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 1.1 und 1.5 der Besonderen 
Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Haftpflichtversicherung für Jä-
ger (BRR Jagd 2005).

	 Mitversichert sind beispielsweise Schäden aus der fahrlässigen Überschrei-
tung von Rechten im Jagdschutz oder des Notwehrrechts sowie Schäden 
aus dem erlaubten Besitz bzw. Gebrauch von Hieb-, Stoß- und Schusswaf-
fen oder Munition und Geschossen auch außerhalb der Jagd. Der Versiche-
rungsschutz schließt darüber hinaus auch bis zu zwei Jagdgebrauchshunde 
während und außerhalb der Jagd oder Risiken aus einem kleinen Wasser-
fahrzeug als Halter oder Eigentümer ein. Auslandsschäden sind mitversichert 
auch für die Inanspruchnahme als Halter oder Führer von Jagdhunden.

	 Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 1.2. Die Einschränkung des 
Versicherungsschutzes entnehmen Sie bitte den Ausführungen in Ziffer 4 
dieses Produktinformationsblattes.

3.	 Wie hoch ist Ihr Beitrag, wann müssen Sie ihn bezahlen und was pas-
siert, wenn Sie nicht oder verspätet zahlen? 

	 Die Höhe Ihres Beitrages ist abhängig vom konkret gewählten Versiche-
rungsschutz und der Art der Zahlweise.

	 Einzelheiten hierzu finden Sie unter Ziffer 2 und in Ihrer Vertragserklärung. 
Bei Erteilung dieser Information liegen folgende Eckpunkte zugrunde; be-
achten Sie aber bitte, dass Sie endgültige Angaben erst Ihrem Versiche-
rungsschein entnehmen können.

	 Bitte bezahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag spätestens zwei 
Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins. Alle weiteren Beiträge 
sind jeweils zu dem oben angegebenen Termin zu zahlen. Falls Sie uns 
eine Lastschriftermächtigung erteilen, sorgen Sie bitte rechtzeitig für ausrei-
chende Deckung auf Ihrem Konto.

	 Der Versicherungsschutz beginnt erst mit dem Eingang des ersten oder ein-
maligen Beitrags bei uns. Wenn Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig 
zahlen, fordern wir Sie auf den rückständigen Beitrag innerhalb einer Frist 

von mindestens 2 Wochen zu zahlen. Nach Ablauf dieser Zahlungsfrist 
entfällt Ihr Versicherungsschutz. Auch können wir den Vertrag kündigen.

	 Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihrer Vertragserklärung und der Ziffer 9 
der beigefügten AHB.

4.	 Welche Leistungen sind ausgeschlossen?
	 Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern, denn sonst müssten wir 

einen unangemessen hohen Beitrag verlangen. Deshalb haben wir einige 
Fälle aus dem Versicherungsschutz herausgenommen. Nicht versichert 
sind daher insbesondere alle Schäden, die aus vorsätzlicher Handlung 
hervorgehen oder strafbarer Handlung verursacht werden sowie Schäden, 
die aus dem Gebrauch eines Kraft-, Luftfahrzeugs oder Kraftfahrzeugan-
hängers folgen, soweit sie nicht ausnahmsweise vom Versicherungsschutz 
ausdrücklich erfasst sind. Ihre Schäden von Mitversicherten oder nahen 
Angehöriger, mit denen Sie in häuslicher Gemeinschaft leben, können 
leider ebenfalls nicht ausgeglichen werden.

	 Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Einzelheiten und eine vollstän-
dige Aufzählung der Ausschlussgründe entnehmen Sie bitte den Ziffern 
1.4 sowie 2 der BBR Jagd 2005 und Ziffer 7 der beigefügten AHB.

5.	 Welche Verpflichtungen haben Sie bei Vertragsschluss und welche 
Folgen können Verletzungen dieser Pflichten haben?

	 Damit wir Ihre Vertragserklärung ordnungsgemäß prüfen können, müssen 
Sie die in der Erklärung enthaltenen Fragen unbedingt wahrheitsgemäß 
und vollständig beantworten. Beachten Sie die benannten Verpflichtungen 
mit Sorgfalt. Ihre Nichtbeachtung kann schwerwiegende Konsequenzen 
für Sie haben. Je nach Art der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versiche-
rungsschutz ganz oder teilweise verlieren. Unter Umständen können wir 
uns auch vorzeitig vom Vertrag lösen.

	 Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 23 der beigefügten AHB.

6.	 Welche Verpflichtungen haben Sie während der Laufzeit des Vertrages 
und welche Folgen können Verletzungen dieser Pflichten haben?

	 Um den Versicherungsschutz zwischenzeitlichen Veränderungen anpassen 
zu können und damit zu gewährleisten, dass Sie immer einen ausreichenden 
Versicherungsschutz haben, bekommen Sie immer einmal im Jahr Gelegen-
heit mitzuteilen, ob und welche Änderungen Ihres Risikos gegenüber den bis-
herigen Angaben eingetreten sind. Eine Aufforderung dazu kann auch durch 
einen Hinweis auf der Beitragsrechnung erfolgen. Auch ist es denkbar, dass 
Sie während des Vertrages zur Beseitigung besonderer gefahrdrohender 
Umstände von uns aufgefordert werden, soweit Ihnen eine vorsorgliche Scha-
densvermeidung zumutbar ist. Bei der Verletzung der benannten Pflichten 
kann der Versicherer nachträglich eine Beitragserhöhung geltend machen. 
Darüber hinaus weisen wir auf die in Ziffern 5 beschriebenen Rechtsfolgen 
einer Verletzung der genannten Pflichten ausdrücklich hin.

	 Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 13.1 und 24 der beigefügten 
AHB.

7.	 Welche Verpflichtungen haben Sie, wenn ein Schaden eingetreten ist 
und welche Folgen können Verletzungen dieser Pflichten haben?

	 Vor allem muss uns jeder Versicherungsfall unverzüglich angezeigt werden, 
auch wenn gegen Sie noch keine Schadensersatzansprüche geltend gemacht 
worden sind. Darüber hinaus sind Sie beispielsweise verpflichtet, so weit wie 
möglich den Schaden abzuwenden bzw. zu mindern und uns durch wahr-
heitsgemäße Schadensberichte bei der Schadensermittlung und -regulierung 
zu unterstützen. Dies umfasst auch die Übermittlung angeforderter Schriftstücke 
sowie die umgehende Mitteilung aller gerichtlichen oder behördlichen Verfah-
ren, die im Zusammenhang mit dem Schaden gegen Sie erhoben werden (z. 
B. Mahnverfahren, staatsanwaltliches Verfahren, Klage und Anklage, Streit-
verkündung), gegen die Sie auch ohne besondere Aufforderung fristgerecht 
Rechtsmittel einlegen sollen. Der Prozess wird dann durch uns als Ihr Vertreter 
geführt und die Kosten übernommen, wobei Sie dem eingeschalteten Anwalt 
alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur 
Verfügung stellen. Auf die in Ziffern 5 beschriebenen Rechtsfolgen einer Verlet-
zung der benannten Pflichten weisen wir ausdrücklich hin.

	 Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 25 und 26 der beigefügten 
AHB.

Beitrag gemäß vereinbarter Zahlungsweise, einschließlich
Versicherungsteuer und ggf. Ratenzahlungszuschlag:

Beitragsfälligkeit:

Vertragslaufzeit:

Produktinformationsblatt für
die Jagdhaftpflichtversicherung

Uelzener Allgemeine Vers.-Ges. a.G.
Veerßer Straße 65/67, 29525 Uelzen
Postfach 21 63, 29511 Uelzen
Telefon: 0581 8070-0
Telefax: 0581 8070-248
Internet: www.uelzener.de
E-mail: info@uelzener.de
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8.	 Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz?
	 Der Versicherungsschutz beginnt zum im Versicherungsschein angege-

benen Zeitpunkt, wenn die Zahlung des Beitrags rechtzeitig erfolgt. Den 
bei Erteilung dieses Blattes zugrunde gelegten Zeitpunkt entnehmen Sie 
bitte Ziffer 3 dieses Blattes. Dort finden Sie auch Hinweise auf Vertrags-
laufzeit und -ende.

	 Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, verlängert er sich 
automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, wenn Sie oder wir den Vertrag 
nicht spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit kündi-
gen. Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mehr als drei Jahren, können Sie 
diesen schon zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres 

kündigen. Beachten Sie auch hier, dass uns Ihre Kündigung hierbei drei 
Monate vor Ablauf Ihrer Vertragslaufzeit zugehen muss.

	 Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 8 und 26 der beigefügten AHB.

9.	 Wie können Sie Ihren Vertrag beenden?
	 Neben der unter Ziffer 8 dieses Blattes beschriebenen Kündigungsmög-

lichkeiten zum Ablauf des Vertrages bestehen weitere Kündigungsrechte 
beispielsweise, wenn Ihr versichertes Risiko endgültig entfallen ist, z. B. 
sobald Sie das Jagen aufgeben und den Jagdschein zurückgeben, oder 
wenn der Versicherungsfall eingetreten ist.

	 Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 18 bis 21 der beigefügten AHB.
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